Satzung des Kreises Pinneberg
uber die Kostenerhebung im Gesundheitswesen

Aufgrund des § 4 der Kreisordnung fiir Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 95), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 01.02.2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 66), der 88 1, 2 und 5 des Kommunalabgaben-
gesetzes -KAG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 27) und § 18
Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes iber den Offentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienst-Gesetz -GDG- )
vom 14. Dezember 2001 (GVOBI. Schl.-H. S. 398) in den jeweils geltenden Fassungen wird nach Be-
schlussfassung durch den Kreistag vom 17.05.2006 folgende Satzung erlassen:

Vorbemerkung: Zur besseren Lesbarkeit der Satzung ist lediglich die ménnliche Schreibweise benutzt wor-
den. Die Bezeichnung von Personen in dieser Satzung gilt gleichermal3en fiir Frauen.

§ 1 Gegenstand der Kosten

(1) Fir die Leistungen und Tatigkeiten (Amtshandlungen) im Gesundheitswesen des Kreises Pinneberg
werden Verwaltungsgebiihren und Auslagen (Kosten) erhoben. Die gebihrenpflichtigen Amtshandlun-
gen ergeben sich aus der anliegenden Gebihrentabelle.

(2) Fallen im Zusammenhang mit der Amtshandlung Kosten an, die nicht in die Verwaltungsgebihr einbe-
zogen sind, sind diese gemal § 5 Abs. 5 KAG gesondert als Auslagen zu erstatten und zwar auch,
wenn fiir die Amtshandlung selbst keine Gebiihr erhoben wird.

§ 2 Sachliche Gebuhrenbefreiung

Gebihrenfrei sind:

1. mindliche Auskiinfte,

2. schriftliche Auskiinfte, die nach Art und Umfang und der Beriicksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes
oder ihres sonstigen Nutzens firr Anfragende eine Gegenleistung nicht erfordern,
Amtshandlungen, deren gebiihrenfreie Vornahme gesetzlich vorgeschrieben ist,
Gebtihrenentscheidungen,
Ablehnung eines Antrages ausschlieBlich wegen Unzustandigkeit,
Rucknahme eines Antrages, wenn mit der sachlichen Bearbeitung noch nicht begonnen wurde.
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§ 3 Personliche Gebiihrenbefreiung

(1) Von Verwaltungsgebiihren sind befreit:

a) die Gemeinden, Kreise und Amter, sofern die Amtshandlung nicht ihre wirtschaftlichen Unter-
nehmen betrifft,

b) Korperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemeinnitzigen oder mildtatigen Zwecken
im Sinne des Steuerrechts dienen, soweit die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschéftsbetrieb betrifft; die steuerrechtliche Behandlung als gemeinniitzig
oder mildtatig ist durch eine Bescheinigung des Finanzamtes (Freistellungsbhescheid oder
sonstige Bestatigung) nachzuweisen.

) Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsvereinigungen, die die
Rechtsstellung einer Korperschaft des offentlichen Rechts haben.



(2) Die Gebiihrenfreiheit nach Abs. 1 besteht nur,
a) wenn die gebuhrenpflichtige Amtshandlung notwendig ist und der satzungsgemafen oder gesetzli-
chen Aufgabenerfiillung der in Abs. 1 genannten Stellen dient,
b) soweit die in Abs. 1 genannten Stellen nicht berechtigt sind, die Verwaltungsgebiihren Dritten auf-
zuerlegen.

8§ 4 HOhe der Kosten

(1) Die Hohe der Gebiihren richtet sich nach der anliegenden Gebiihrentabelle, die Bestandteil der Satzung
ist. Entstandene Auslagen sind in voller Hohe zu erstatten.

(2) Soweit fur die Amtshandlungen ein Gebihrenrahmen besteht, ist die Hohe der Geblihr insbesondere
unter Beriicksichtigung des Umfanges, der Schwierigkeit, des Zeitaufwandes und des Personal- und
Sachmitteleinsatzes sowie der Bedeutung, des wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der
Amtshandlung fiir den Geblhrenpflichtigen festzusetzen.

(3) Die nach Abs. 2 festzusetzende Verwaltungsgebihr ermaRigt sich um ein Viertel, wenn
a) ein Antrag zurickgenommen wird, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung begonnen
wurde, die Amtshandlung aber noch nicht beendet ist, oder
b) ein Antrag aus anderen Griinden als wegen Unzustandigkeit abgelehnt wird, oder
c) die vorgenommene Amtshandlung zuriickgenommen oder widerrufen wird.
d) nach schriftlicher Terminankiindigung ohne telefonische, schriftliche oder elektronische Absage mit
der geblhrenpflichtigen Amtshandlung begonnen wurde (Fehlfahrt).
Die Pflicht zur Erstattung der Auslagen bleibt hiervon unberthrt.

§ 5 Kostenschuldner
Zur Zahlung der Kosten sind diejenigen verpflichtet, die die Amtshandlung beantragt oder sonst veranlasst
oder die Kosten durch eine ausdriickliche Erklarung tibernommen haben. Mehrere Kostenschuldner haften
als Gesamtschuldner.

§ 6 Entstehung der Kostenschuld und Félligkeit

(1) Die Gebihrenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang, im tbrigen mit der
Beendigung der gebthrenpflichtigen Amtshandlung.

(2) Die Auslagen sind zu erstatten, sobald diese Kosten entstanden sind. Dies gilt auch in den Féllen des §
5 Abs. 5 Nr. 7 KAG.

(3) Die Kosten sind fallig, wenn die Amtshandlung beendet ist. Vor Vornahme der Amtshandlung kann eine
angemessene Vorauszahlung bis zur Héhe der voraussichtlich entstehenden Kosten verlangt werden.

(4) Die Kostenschuldner sollen maglichst vor der Amtshandlung auf die Kostenpflicht hingewiesen werden.



(5) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung begonnenen Amtshandlungen werden nach den bisherigen Rege-
lungen abgerechnet.

8§ 7 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Krei-
ses Pinneberg tber die Erhebung von Gebihren fir Leistungen nach dem Gesundheitsdienstgesetz vom
21.05.2002 aulRer Kraft.

Pinneberg, 19.05.2006

Kreis Pinneberg — Der Landrat —

Dr. Wolfgang Grimme — Landrat —



Nr.

11

12

1.3

2.1

2.2

31

3.2

Anlage
zur Satzung des Kreises Pinneberg vom 19.05.2006
uber die Kostenerhebung im Gesundheitswesen

Gebihrentabelle

Bezeichnung der Leistung oder sonstigen Tatigkeit

Amtliche Gutachten und Zeugnisse nach § 13 des Gesetzes uber den offentli-
chen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz - GDG) vom 14.12.2001
(GVOBI. S.-H. S. 398)

Bescheinigung, Zeugnis oder Gutachten ohne drztliche Untersuchung

Bescheinigung, Zeugnis oder Gutachten mit arztlicher Untersuchung

Beglaubigung einer Bescheinigung fur das Mitfihren von Betaubungsmitteln im
Rahmen einer arztlichen Behandlung — Art. 75 des Schengener Durchfilhrungsab-
kommens vom 19.06.1990 (BAnz.Nr. 217 a v. 23.11.1990) fir Betdaubungsmittel

Bescheinigungen und Auskiinfte nach §§ 11, 13 GDG

Ausstellen einer Bescheinigung

Erteilung einer schriftlichen Auskunft

Kenntnisprufung und Erlaubnis fir Heilpraktiker

Uberprifung der Kenntnisse nach § 2 Abs. 1 Buchst. | der Ersten Durchfiihrungs-
verordnung zum Gesetz (ber die berufsmafiige Ausiibung der Heilkunde ohne Be-
stallung (Heilpraktikergesetz) vom 18.02.1939 (RGBI. | S. 259), geéndert durch
Entscheidung des BVerfG vom 10. 05.1988 (BGBI. | S. 1587)

Erteilung der Erlaubnis zur Austibung der Heilkunde ohne Bestallung nach § 1 Abs.
1 des Gesetzes Uber die berufsméaRige Ausiibung der Heilkunde ohne Bestallung
(Heilpraktikergesetz) vom 17. 02.1939 (RGBI. | S. 251) geéndert durch Gesetz vom
02. 03.1974 (BGBI. I S. 469); bei Ablehnung der Erlaubniserteilung werden 75 % der
Gebiihr erhoben

Gebuhr

14,00€ je
angefangene
15 Minuten
14,60 € je an-
gefangene 15
Minuten
14,00 €

14,00 € je an-
gefangene 15
Minuten
12,80 € je an-
gefangene 15
Minuten

Gemal Ge-
bihren-
satzung des
Kreises Nord-
friesland

97,00 €



41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

Amtshandlungen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000 (BGBI. |
S.1.045)i.V.m. § 10 GDG

Untersuchung und Behandlung bei sexuell ibertragbaren Krankheiten und Tuberku- Auslagenersatz

lose gemal? § 19 IfSG
Impfberatungen und Impfungen, soweit nicht gemaR § 20 IfSG unentgeltlich

Uberwachung der Einhaltung der Infektionshygiene geman 8§ 36 IfSG

Uberpriifung von Hygiene-Zertifikaten geman 88§ 36, 37 IfSG

Festlegung einer Zertifizierungsstelle fiir Hygienezertifikate gemaf 8§ 36, 37 IfSG

Ausstellen von Hygiene-Zertifikaten gemal § 36, 37 IfSG

Miindliche und schriftliche Belehrung einschl. Bescheinigung nach § 43 Abs. 1 Nr. 1

IfSG

Erlaubnis oder Ablehnung fiir Tatigkeiten mit Krankheitserregern nach § 44 I1fSG

Uberwachung von Trinkwasseranlagen gemaR IfSG i.v.m. Verordnung iber
die Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverord-
nung - TrinkwV 2001) vom 21.05.2001 (BGBI. I S. 959) i.V.m. § 10 GDG

Besichtigung und Uberpriifung einer Wasserversorgungsanlage einschlieRlich Nie-
derschrift nach 88 19 Abs. 1 Nr. 1, 20 Abs. 1 und 21 TrinkwV 2001

Entnahme einer Wasserprobe §8 19 Abs. 1 Nr. 3, 19 Abs. 2 Satz 4, 20 Abs. 1 und
21 TrinkwV 2001

Erteilung oder Ablehnung einer Ausnahmegenehmigung nach 88 9 und 10 TrinkwV
2001

Erlass einer Anordnung gem. § 20 TrinkwV 2001

14,00 € je an-
gefangene 15
Minuten
13,40 € je an-
gefangene 15
Minuten
13,40 € je an-
gefangene 15
Minuten
13,40 € je an-
gefangene 15
Minuten
13,40 € je an-
gefangene 15
Minuten
19,50 €

17,00 € je an-
gefangene 15
Minuten

12,00 € je an-
gefangene 15
Minuten
12,00 € je an-
gefangene 15
Minuten
12,00 € je an-
gefangene 15
Minuten
12,00 € je an-
gefangene 15
Minuten



6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

1.2

7.3

1.4

8.1

8.2

8.3

Uberwachung von Einrichtungen des Badewesens und von Badestellen an
oberirdischen Gewassern gemal? §8 37 und 38 IfSG i.V.m. §8§ 10 und 14 Ziff. 1
GDG und der Landesverordnung tber Qualitat der Badegewéasser (Badegwas-
serverordnung — BadegewVO) vom 20.04.2005 (GVOBI. S.-H. S. 234)

Besichtigung und Uberpriifung einer Einrichtung des Badewesens, Frei- und Hal- 12,00 € je an-
lenbadern einschlieRlich Niederschrift gefangene 15
Minuten

Besichtigung und Uberpriifung einer Badestelle an oberirdischen Gewassern ein- 12,00 € je an-
schlielich Niederschrift gefangene 15
Minuten

Entnahme einer Probe zur Wasseruntersuchung 12,00 € je an-
gefangene 15

Minuten

Untersuchung einer Wasserprobe vor Ort 12,00 € je an-
gefangene 15

Minuten

Amtshandlungen nach dem Gesetz (iber das Leichen-, Bestattungs- und Fried-
hofswesen des Landes Schleswig-Holstein (Bestattungsgesetz — BestattG)
vom 04.02.2005 (GVOBI. Schl. H. S. 70)

Ausstellen einer Bescheinigung zur Beforderung einer Leiche aus dem Ausland in 9,70 € je ange-

oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes gem. § 11 Abs. 6 BestattG fangene 15
Minuten
Durchfuihrung einer Leichenschau einschlielich Ausstellen einer Bescheinigung 17,00 € je an-
gem. 88 3, 5 bzw. § 17 Abs. 1 und Abs. 3 BestattG gefangene 15
Minuten
Ausnahme von der Belegung eines Grabes vor Ablauf der Ruhezeit gem. § 23 Abs. 14,00 € je an-
3 BestattG gefangene 15
Minuten
Uberwachung der hygienischen Verhaltnisse und der Ordnung in Bestattungsein- 13,40 € je an-
richtungen gem. 8 27 Abs. 1 BestattG gefangene 15
Minuten

Amtshandlungen des Hafenarztlichen Dienstes nach den Internationale Ge-
sundheitsvorschriften (IGV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10.04.1975 (BGBI. II S. 456), gedndert durch Verordnung Uber die Inkraftset-
zung einer Anderung der IGV vom 17.03.1982 (BGBI. I S. 288) i.v.m. § 11 Nr. 1
GDG

Besichtigung von Schiffen auf Rattenbefall einschlieBlich Ausstellung der entspre-
chenden Bescheinigung fiir Seeschiffe 60,00 — 185,00
€
Verlangerung der Gultigkeitsdauer einer Bescheinigung nach 8.1
40,00 €
Ausstellung eines Gesundheitspasses auf Anforderung der Schiffsleitung 20,00 €



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10

10.1

10.2

10.4

Verordnung Uber die Krankenfiirsorge auf Kauffahrteischiffen vom 25.04.1972
(BGBI. I S. 734), zuletzt geandert durch Verordnung vom 29.10.2001 (BGBI. I S.
2785) i.V.m. § 11 Ziff. 2 GDG

Nachpriifen der Ausriistung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten und Hilfsmitteln der

Kauffahrteischiffe einschl. der Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen

nach § 4 der Verordnung tber die Krankenfiirsorge auf Kauffahrteischiffen. 15,00 -
Anmerkung: 275,00 €
Die Geblihren fur die Prifung der Sanitatskasten, der Rettungshote, der Be-
reitschaftsboote, aufblasbaren Rettungsfloie und als Rettungsboot zugelas-
sene Schlauchboote (Verzeichnis CR) sind in den aufgefiihrten Gebuhren
enthalten, sofern die Priifung zusammen mit der Priifung der Gesamtausriis-
tung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten und Hilfsmitteln des Schiffes vorge-

nommen wird.

Prifung der Schiffsarzteignung einschlief3lich Ausstellung der Bescheinigung nach § 28,00 — 84,00

15Abs. 4S.3 €

Entscheidung von Ausnahmen nach § 13 15,00 -
165,00 €

Zusatzliche Prufung der Notfalltherapie nach MFAG/RM 003 - Anlage Teil B, Ab- 30,00 €

schnitth zu 8 2 Abs. 1

Zusatzliche Prifung der Erganzungsausriistung zu den Verzeichnissen B und C der 30,00 €

Anlage Teil A, Ziffer 4 zu § 2 Abs. 1

Zusatzliche gemeinsame Priifung der Notfalltherapie und der Ergénzungsausris- 50,00 €

tung nach den Tarifstellen 9.4 und 9.5

Sonstige Priifungen und hafenérztliche Bescheinigungen je nach Aufwand, sofern 20,00 -

nicht Geblihren nach anderen Vorschriften zu erheben sind. 165,00 €

Ausstellung einer &rztlichen Verschreibung fiir Betdubungsmittel gem. §18 Betdu- 10,00 €

bungsmittelgesetz i.V.m. 8§ 7 der Bet&ubungsmittelverordnung vom 20.01.1998

(BGBI. I S. 74, 80), zuletzt gedndert durch den Artikel 2 der Verordnung vom

19.06.2001 (BGBI I S. 1180) i.V.m. § 11 Nr. 8 GDG

Weitere Untersuchungen , Labor — und Réntgenleistungen

Untersuchung der Seh-, Hor-, oder Reaktionsféahigkeit 9,20 € je an-

gefangene 15

Minuten

Laborleistungen, soweit nicht an externes Labor vergeben 9,20 € je an-

gefangene 15

Minuten

Rontgenuntersuchungen Auslagener-

satz



11 Sonstige Gebuhren

11.1  Ausstellung von Zweitschriften 12,80 €
11.2  Zuschlag fiir vom Antragsteller oder Veranlasser zu vertretende Wartezeiten 100 %
11.3  Zuschlag fir Amtshandlungen auf3erhalb der festgelegten Dienstzeiten 100 %
Erlduterung:

Fur Leistungen, die nach Zeitaufwand abgerechnet werden, ergeben sich die Geblihren nach dem Zeitauf-
wand fiir die Durchfiihrung der Amtshandlung einschlieflich Vor- und Nachbereitung sowie notwendiger We-
gezeiten.

Bei den Tarifstellen 5 und 6 sind die Fahrtkosten in den Gebiihren bereits enthalten, bei den anderen Tarif-
stellen werden sie als Auslagenersatz ggf. gesondert in Rechnung gestellt.



	dGebührenTab2005.pdf
	Gebührentabelle 
	Kenntnisprüfung und Erlaubnis für Heilpraktiker 


